
Zeugnis über die Ergänzungsprüfung
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(Stadt und Land)
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Sie/Er hat die Feststellungsprüfung am Studienkolleg

in .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . am .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

und am .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . die Ergänzungsprüfung

gemäßdenAnforderungendesSchwerpunktkurses .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Kursbezeichnung)

bestanden.

Die Leistungen in der Ergänzungsprüfung sind wie folgt beurteilt worden:
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Sie/Er hat die Ergänzungsprüfung mit der Gesamtnote . . . . . . . . . . . . . . . bestanden und ihre/seine Eignung zur Aufnahme
einesStudiumsan den Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen/an den Fachhochschulen in den Ländern in der Bundes-
republik Deutschlandauch indenStudiengängennachgewiesen, diedemSchwerpunktkurs. . . . . . . . . . . . . . . . .. zugeord-
net sind.

. . . . . . . . . . . . . . . .., den . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Dienstsiegel) Vorsitzende(r) des Prüfungsausschusses
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Nichtzutreffendes streichen!

180

Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 18. Mai 2001


